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Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschülerinnen 

und Grundschüler; Beschluss 
 

 

Sachverhalt: 

 

Zum 01.08.2026 tritt gemäß § 24 IV SGB VIII der bundesweite Rechtsanspruch auf 

Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Kraft. Demnach steht ab dem 

Einschulungsjahrgang 2026 jedem Kind ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der fünften 

Klassenstufe werktäglich für acht Stunden ein Anspruch auf Förderung in einer 

Tageseinrichtung zu. Die Stadt Kempten (Allgäu) ist als öffentlicher Träger der 

Jugendhilfe in der Planungsverantwortung. Darüber hinaus ist die Stadt Kempten (Allgäu) 

Schulaufwandsträger und zudem Kooperationspartner im schulischen Ganztag bzw. 

Träger der Mittagsbetreuung. Aktuell werden an den zehn Kemptener Grundschulen 

folgende Ganztagsangebote in Kooperation mit bzw. in Trägerschaft der Stadt Kempten 

(Allgäu) vorgehalten:  

 

 Mittagsbetreuung und gebundene Ganztagsklassen sowie Ferienbetreuung an der 

Grundschule am Haubenschloß, Grundschule an der Sutt, Grundschule 

Kottern/Eich 

 Mittagsbetreuung und Ferienbetreuung an der Grundschule an der Fürstenstraße 

 Offene Ganztagsschule und gebundene Ganztagsklassen sowie Ferienbetreuung an 

der Grundschule Kempten – Nord (gebundene Ganztagsklassen in Verantwortung 

der Schulleitung)  

 Offene Ganztagsschule und gebundene Ganztagsklassen an der Grundschule auf 

dem Lindenberg  

 Offene Ganztagsschule an der Grundschule Heiligkreuz, Konrad-Adenauer-

Grundschule Lenzfried, Grundschule am Aybühlweg 

 Mittagsbetreuung an der Gustav-Stresemann-Grundschule St. Mang  

Die Einführung des Rechtsanspruchs (inkl. Ferienbetreuung) erfordert eine enge, 

strukturierte und nachhaltige Zusammenarbeit aller Akteure, um die ganztägige Bildung 

und Betreuung zukunftsfähig zu gestalten. Hierzu soll als Unterabschnitt der 

Jugendhilfeplanung ein entsprechender Unterausschuss installiert werden, der ein 

Zukunftskonzept für die Ganztagsbetreuung in Kempten (Allgäu) entwickelt. 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt das Einsetzen eines Unterausschusses zur 

Jugendhilfeplanung zum Abschnitt Ganztag und beauftragt die Verwaltung die 

notwendigen weiteren Schritte einzuleiten. 
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